
Allgemeine Hinweise

Der Baumschutz betrifft nicht nur Stamm und

Baumkrone, sondern auch die Baumwurzeln.

Der Wurzelbereich ist mindestens so breit wie

die Baumkrone.

Dem Schutz und Erhalt von Bäumen ist bereits

in der Planungsphase eines Bauvorhabens

genügend Rechnung zu tragen.

Die Norm VSS–40577 «Grünräume, Schutz von

Bäumen. Projektierung, Umsetzung und Kontrolle

von Schutzmassnahmen» zeigt beispielhaft den

phasengerechten Baumschutz.

Der frühzeitige Beizug von Fachpersonen des

Baumschutzes ist sinnvoll und oft unabdingbar.
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Bäume haben eine immer grössere Bedeutung im Siedlungsgebiet, aber auch in der freien Landschaft. 
Sie sind raumbildende Gestaltungselemente und wichtiger Lebensraum für Tiere, sie tragen durch 
Verdunstung und Beschattung zu einem angenehmen Stadtklima bei, und bilden oft einen wichtigen Teil 
historischer Parkanlagen und kulturell bedeutender Gärten. Zudem bieten sie Sicht- und Windschutz, 
filtern Staub aus der Luft und schützen den Boden durch ihr Wurzelsystem gegen Erosion.

Grosse Bäume können nicht ersetzt werden, ihr Fällen und das Neupflanzen junger Bäume führt zu 
langen Wartezeiten, um wieder eine gleichwertige Wirkung zu erhalten.

Deswegen ist der Baumschutz auf Baustellen und im Baustellenbereich
sehr wichtig.

Die vorliegenden Empfehlungen können nur eine Kurzansprache der zu gewährenden 
Schutzmassnahmen leisten.

Die entsprechenden ausführlichen Normen müssen vor jeder Planung und Projektierung umfassend zur 
Kenntnis genommen werden.

Das Merkblatt dient hauptsächlich zur Vermittlung der Grundkenntnisse dieser wichtigen Aufgabe bei 
der Bauleitung.

Die erforderlichen Schutzmassnahmen sind mindestens

 3 Wochen vor Baubeginn mit Stadtgrün Luzern

vor Ort abzusprechen. Telefon: 041'208'86'86
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